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Finanzamt Kassel 1 
Arbeitsgebiet K02 
Steuernummer ZS ZSO 70058 
<Bitte bei Rückfragen angeben) 

34125 Kassel 
Altmarkt 1 

0561/7208 - 0 
0561 7208 - 1000 

23.10 . 2019 

EINGEGANGEN Telefon 
Telefax 
Z i. Nr.: 

K
02 /t r 2 4. Okt. 2019 

Finanzamt,Pf.101249, 34012 Kassel Erl. ........ '?!~ 

Sozietät ~:s:~eü:~ S1&1 
Friedrichs & Partner 
Wirtschaftsprüfungsges. 
Wagenstieg 8 

K ö r p e r s c h a f t s t e u e r 

37077 Göttingen und Solidaritätszuschlag 

Für 
Firma Deutsches Institut für Tropische und subtropische Landwirt schaft GmbH 
Steinstr. 19 , 37213 Witzenhausen 

Festsetzung und Abrechnung 

Art der Festsetzung 
Der Bescheid ergeht nach § 164 Abs. 1 AO unter dem vorbehalt der Nachprüfung. 
Er ist nach § 165 Abs. 1 Satz 2 AO teilweise vorläufig. 

Festsetzung 

Körperschaft- Solidaritäts-
steuer zuschlag 

€ € 

Festgesetzt werden 0,00 0,00 

Abrechnung der Finanzkasse 
des Finanzamts 
Hersfeld-Rotenburg 
(Stichtag: 14. 10 . 2019) 

Abzurechnen sind o,oo o,oo 
Bereits getilgt/ausgezahlt 0,00 0,00 

verbleiben o,oo 0,00 

Insgesamt 

€ 

0,00 

o,oo 
0,00 

0,00 

Die Hinweise im Zusammenhang mit der Steuerbefreiung ergeben sich aus der Anlage zum Bescheid. 

vorauszahl!.!ngen 

Es sind keine Vorauszahlungen zu entrichten. 

Besteuerungsgrundlagen 

Berechnung des zu versteuernden Einkommens 
€ 

steuerlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag 

Einkommen / zu versteuerndes Einkommen .. 

Berechnung der Körperschaftsteuer 

Körperschaftsteuer bei zu versteuerndem Einkommen von. 0 

Tarifbelastung / festgesetzte Körperschaftsteuer ... 

€ 

***** Fortsetzung siehe Seite 2 ***** 
Finanzkasse Hersfeld-Rotenburg 
Im Stift 7, 36251 Bad Hersfeld 

Kreditinstitut: 
Ld Bk Hess - Thür Gz Ffm 

0 

0 

0 

0 

Zi.Nr. : TFIS Tel.: 06621/933- 0 IBAN DE89 5005 0000 0001 0001 16 
BBk Filiale Frankfurt Main 

BIC HELADEFFXXX 

Weitere Informationen auf der letz ten Seite oder im 
Internet unter *www.finanzamt.hessen.de 

IBAN DE38 5000 0000 0050 0015 28 BIC MARKDEF1500 

Form.Nr . 010142 G 000428002 Rt . 14.10.2019 KSt 2018 
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Erl äuterungen 
************************************************************************************************** 
Bitte beachten Sie , das s ab dem veranlagungs2e itraum 2019 di e Bilan2 elektroni sch nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensat 2 an das Finan2amt 2u übermitt e ln ist . Eine Abgabe in Papier form ist 
daher nicht mehr möglich. Die geset 2liche Verpflichtung hier 2u e rgibt s ich Kr aft Rechtsform sowi e 
§ 8(1) Körperschaft steue rgeset2 i . V. m. § 5 b Einkommenst euergeset 2. we iterhin i s t 2u beachten , 
dass e ine Auf t e ilung der Einnahmen und Ausgaben 2u erfolgen hat , di e folgende Unt ert ei lung be in 
haltet : * Ideeler Bereich*, *Zweckbetrieb* sowie *Vermögensverwaltung* · 
************************************************************************************************** 

Dieser Fes tset2ung li egen Ihre am 11.09 . 201 9 um 18 :46 :01 Uhr in authentifi 2ierter Formübermittel 
ten Daten 2ugrunde . 
Ab dem veranlagungs2eitraum 2013 s ind Bilan2en sowie Gewinn - und Verlustrechnungen el ektroni sch 
nach amtlich vorgeschriebenem Datens at2 an die Finan2verwaltung zu übermitteln (§ Sb EStG). Si e 
können nur dann in Papierform abgegeben werden, wenn ein Härtefall vorliegt. Beachten Sie dies 
bitte künftig. weitere Informationen 2ur elektronischen Übermittlung erhalten Sie im Int ernet 
unter www .esteuer.de. 

Di e Festset2ung des Solidaritäts2uschlags ist gern. § 165 Abs . 1 S. 2 Nr . 3 AO vorläufig hinsichtlich 
- der Verfassungsmäßigkeit des Solidaritäts2uschlaggeset 2es 1995 

Die Vorläufigkeitserklärung erfasst sowohl die Frage, ob die angeführten geset2lichen Vorschriften 
mit höherrangigem Recht vereinbar s ind , als auch den Fall, dass das Bundesverfassungsgericht oder 
der Bundesfinan2hof die streitige verfassungsrechtliche Frage durch verfassungskonforme Auslegung 
der angeführten geset2lichen Vorschriften entscheidet (BFH-Urteil vom 30 . September 2010 - III R 
39/08 BStBl 2011 II s . 11). Die vorläufigkeit serklärung erfolgt lediglich aus 
verfahrenstechnischen Gründen . Sie ist nicht dahin 2u verstehen, dass die im vorläufigkeitsvermerk 
angeführten geset2lichen Vorschriften verfassungswidrig oder als gegen Unionsrecht verstoßend 
angesehen werden . soweit die vorläufigkeitserklärung die Frage der Verfassungsmäßigkeit einer Norm 
betrifft, ist sie außerdem nicht dahingehend 2u verstehen , dass die Finan2verwaltung es für 
möglich hält, das Bundesverfassungsgericht oder der Bundesfinan2hof könne die im 
vorläufigkeitsvermerk angeführte Rechtsnorm gegen ihren Wortlaut auslegen. Sollte aufgrund einer 
diesbe2üglichen Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union , des 
Bundesverfassungsgerichts oder des Bundesfinan2hofs diese Steuerfestset2ung auf2uheben oder 2u 
ändern sein, wird die Aufhebung oder Änderung von Amts wegen vorgenommen; ein Einspruch ist daher 
insoweit nicht erforderlich. 

Datenschut2hinweis: 

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre 
Rechte nach der Datenschut2 -Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschut2fragen 
entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finan2verwaltung. Dieses 
Informationsschreiben finden Sie unter www . finan2amt.de (unter der Rubrik ''Datenschut2") oder 
erhalten Sie bei Ihrem Finan2amt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden. 
Der Einspruch ist bei dem vorbe2eichneten Finan2amt oder bei der angegebenen Außenstelle 
schriftlich ein2ureichen, diesem/ dieser elektronisch 2u übermitteln oder dort 2ur Niederschrift 

erklären. 
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder 
erset2t, gegen den ein 2ulässiger Einspruch oder (nach einem 2ulässigen Einspruch) eine 2ulässige 
Klage, Revision oder Nicht2ulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue 
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens. 
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat. 
Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt ge~eben wor-den ist. ßei 
Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung mittels Einschreiben durch Ubergabe gilt die Be
kanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid 2u 
einem späteren Zeitpunkt 2ugegangen ist. Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde oder mittels 
Einschreiben mit Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der 
zuste 11 ung. 
Hinweis: soweit das Finan2amt diesem Bescheid Entscheidungen 2ugrunde gelegt hat, die in einem 
Grundlagenbescheid getroffen worden sind, kann der Bescheid nicht erfolgreich mit der Begründung 
angefochten werden, dass die im Grundlagenbescheid getroffenen Entscheidungen un2utreffend seien. 
Dieser Einwand kann nur gegen den Grundlagenbescheid erhoben werden. 

zu Ihrer Information: 
Wenn Sie beabsichtigen, einen Einspruch elektronisch einzulegen, wird empfohlen, den Einspruch 
über "Mein ELSTER" (www .elster.de) oder jede andere Steuer-Software, die die Möglichkeit des 
elektronischen Einspruchs anbietet, 2u übermitteln . 

***** Fortset2ung siehe Seite 3 ***** 
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Steuernummer 25 250 70058 Seite 3 

Besc heid für 2018 über Körperschaft s t euer und Solidaritätszuschlag 
vom 2 3 . 1 0 . 201 9 

weitere Informationen 

Öffnungszeiten: 

Mo., Di . ,Do.7.30 - 16, Mi.13.30-18,Fr .7.30 -12.00 

Form . Nr. 010143 G 000428002 

Cieprüftl 
rechnerisch 

sachlich V 
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Bemerkungen 

°*''f\€, 

l?fr: 
FRIEDRICHS & PARTNER 

Wi nsc bafrsprü f ungsgcsc l Jsc haft -------

Rt . 14 . 10.2019 KSt 2018 
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Finanzamt Kasse l I 
Arbeitsgebiet K02 
Steuernummer ZS ZSO 70058 
<Bitte bei Rückfragen angeben) 

Finanzamt,Pf.101249, 34012 Kassel 

DV 1 0.19 0,95 Deutsche Post ')l 

• 11 94 • 2024 . 010245 • 23 • 1 0 • 
Soz i etät 
Fr iedri chs & Part ner 
Wirtschaftsprüfungsges. 
Wagens tieg 8 
37077 Gött ingen 

Für 

34 125 Kasse l 
Altmarkt 1 

Te l ef o n 056 1/720 8-0 
Te l efax 056 1 720 8- 1000 
Zi.Nr.: K0 2 

23. 10 .2019 

EINGEGANGEN 

,2 4. Okt. 2019 

Erl ... ~ ........ . 
Anlage zum Bescheid 

f ü r 2018 z u r 

K ö r p e r s c h a f t s t e u e r 

Firma De ut s ches Ins titut für Tropi s che und subtropi s che Landwirt s chaft GmbH 
Steinstr . 19 , 37213 Wit zenhause n 

Fest s tellung 
Umfang der Steue r begünstigung 

Di e Steuerpflicht erstreckt s ich aus schließlich auf den von der Körperschaft unterhaltenen (ein 
heitlichen) steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Im Übrigen ist die Körpe rschaft 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit, weil s ie ausschließlich und 
unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen zwecken im Sinne der §§ 51 ff . AO dient. 

Hinwei se zur Steuerbegünstigung 
Die Körperschaft fördert ausschließlich und unmittelbar folgende gemeinnützige zwecke : 

- Förderung von Wissenschaft und Forschung 
- Förderung von Kunst und Kultur 
- Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
- Förderung der Erziehung 
- Förderung der Volks - und Berufsbildung e inschließlich der Studentenhilfe 
- Förderung der Entwicklungszusammenarbeit 

~ Di e s at2ungs2wecke entsprechen§ 52 Abs . 2 sat2 1 Nr . 1, 5, 6 , 7 und 15 AO. 
"-
0 
LO 
LO 
(J) 

Hinwe i se zur Aus stellung von zuwendungsbest ätigungen 
zuwendungsbestätigungen für spenden: 
Die Körperschaft ist berechtigt , für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese zwecke zugewendet 
werden, zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 EStDV) 
auszustellen . 
Die amtlichen Mus ter für die Ausstellung steuerlicher zuwendungsbestätigungen stehen im Int ernat 
unter https://www.formulare -bfinv . de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung . 

zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggfs. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden , 
wenn das Datum dieser Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid nicht länger als fünf Jahre 
zurückliegt. Die Frist ist taggenau zu berechnen(§ 63 Abs. 5 AO). 

Haftung bei unrichtigen zuwendungsbestätigungen und fehlverwendeten Zuwendungen 
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige zuwendungsbes tätlgung ausste l lt oder 
veranlasst, dass Zuwendungen ni~ht zu den in der zuwendungsbestätigung angegebenen steuer 
begünst igten zwecken verwendet werden , haftet für die entgangene Steuer. Dabei wird die 
entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal 
mit 15 % der Zuwendung angesetzt (§ lOb Abs . 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr . 5 GewStG) . 

Hinweise zum Kapitalertragsteuerabzug 
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31 . 12 . 2021 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital
ertragsteuerabzug nach § 44a Abs . 4 und 7 Satz 1 Nr . 1 sowie Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und Abs. 10 
Satz 1 Nr. 3 EStG die Vorlage dieser Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid oder die Überlassung 
einer amtlich beg laubigten Kopie dieser Anlage aus. 
Das Gleiche gilt bis zum o. a . Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach 
§ 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungs
institut . 
Die Vorlage der Anlage ist unzulässig , wenn die Erträge in einem wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist . 

Finanzkasse Hersfeld-Rotenburg 
Im Stift 7, 36251 Bad Hersfeld 
Zi.Nr .: TFIS Tel.: 06621/933 - 0 

Weitere Informationen auf der l e t z ten Se it e od e r im 
Internet unter *www.finanzamt . hes sen.de 

Form.Nr. 010141 G 000428001 

***** Fort setzung siehe Seite 2 ***** 
Kreditinstitut: 
Ld Bk Hess - Thür Gz Ffm 
IBAN DE89 5005 0000 0001 0001 16 BIC HELADEFFXXX 
BBk Filiale Frankfurt Main 
IBAN DE38 5000 0000 0050 0015 28 BIC MARKDEF1500 

Rt. 14.10.2019 KSt 2018 
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Öffnungszeiten : 
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Fi nanzamt Kassel I 
Ar beitsge b iet K0 2 

34 1 25 Kasse l 
Al tmarkt 1 

23. 10 . 2 01 9 

Steuernummer 25 250 70058 
<Bitte bei Rückfragen a ngeben) 

EINGEGANGEN 
Te l efo n 
Te l efa x 
Zi . Nr.: 

0 56 1/7208 -0 
0 5 61 72 08 - 1000 

K0 2 /'f 2 4. Okt. 2019 

Ert.S.I.~. --~~ Finanzamt, Pf . 101 249, 34012 Kassel 

Soz ietät 
Fri edri chs & Partner 
Wirt schaft spr üf ungsges. 
Wagenst; eg 8 
37077 Göt t ingen 

Für 

Bescheid 

z um 3 1 . 1 2 . 20 18 

Über d ie gesonderte Fes t s t e llung 

von Bes t e u e rungsgrundl a g en nac h 

§ 2 7 Abs . 2 KS t G 

und § 28 Abs. 1 Sa t z 3 KS tG 

Firma Deut s ches Ins titut für Tropi s che und subtropi s che Landwirt schaft GmbH 
Ste i nstr. 19 , 37213 Wit zenhausen 

Fes t s t e llung 

Art der Feststellung 
Der Bescheid ergeht nach § 164 Abs . 1 AO unter dem Vorbehalt der Nachprüfung . 

Fest s te 11 ung 
Es wird festgest e llt : 

€ 
das steuer l iche Einlagekonto zum 31. 12 .2018 . ... . .. ... . ... . 
das durch Umwandlung von Rücklagen entstandene Nennkapital zum 31 . 12.2018 

Fes tstellungsgrundlagen 

0 
0 

~ Ermit t lung des s teuerlichen Einlage kontos und des Sonderauswei ses 
~ 
0 

"' V 

"' 0 

0 
-;:.:. 
0 

"' "' <D 

Anfangsbestände 
Bestand gemäß § 27 Absatz 2 Satz 1 KStG zum 
Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres 

Bestand gemäß § 28 Absatz 1 Satz 3 und 4 KStG 
zum Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres 

Endbestände zum Schluss des Wirtschaftsjahres 

Erläuterungen 

Datenschutzhinweis: 

vorspalte 

€ 

steuer 1 i ches 
Einlagekonto 

€ 

0 

0 

Sonder 
ausweis 

€ 

0 

0 

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre 
Rechte nach der Dat enschutz -Grundvero r dnung sowi8 Uber Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen 
entnel1men Sie bitte dem allgemein8n Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses 
Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt . de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder 
erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden. 
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstelle 
schriftlich einzureichen, diesem! dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift 
zu erklären . 
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungs akt ändert oder 
ersetzt , gegen den ein zulässiger Eins pruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige 
Klage, Revision oder Nichtzulassungs beschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue 
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens. 
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat. 
Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt ge~eben worden ist. Bei 
Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung mittels Einschreiben durch Ubergabe gilt die Be
kanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu 
einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde oder mittels 
Einschreiben mit Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der 
Zustellung. 

Finanzkasse Hersfeld - Rotenburg 
Im Stift 7, 36251 Bad Hersfeld 
Zi.Nr.: TFIS Tel. : 06621/933 - 0 

Weitere Informationen auf der letz ten Seite oder im 
Internet unter *www.finanzamt.hessen.de 

Form . Nr. 010144 G 000428003 

***** Fortsetzung siehe Seite 2 ***** 
Kreditinstitut: 
Ld Bk Hess-Thür Gz Ffm 
IBAN DE89 5005 0000 0001 0001 16 BIC HELADEFFXXX 
BBk Filiale Frankfurt Main 
IBAN DE38 5000 0000 0050 0015 28 BIC MARKDEF1500 

Rt. 14.10 . 2019 KSt 2018 
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Öffnungszeiten: 

Mo . , D i . , 00 . 7 . 30 - 1 6 , Mi . 1 3 . 30 - 1 8 , Fr • 7 . 30 - 1 2 . 00 

~------------. 

Geprüft 
rechnerisch V 
sachlich V 

Rechtsmitte:__] L·.Jf-:~L-f-----1 
Bemerkungen 

FP 
FRIEDRICHS & PARTNER 

Wi rtscha foprli fu ngsgesel lschaft ------ - --


